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Finanzströme umfassend in Richtung Nachhaltigkeit lenken 

Gemeinsame Stellungnahme zu den Gesetzesvorlagen zum EU-Aktionsplan 
Finanzierung Nachhaltigen Wachstums 

Bei der Bewältigung der vielfältigen globalen Herausforderungen wie Armut, Hunger, Klimawandel, 
Wasserknappheit, Artensterben, Arbeitslosigkeit, Menschenrechte, Bildungsnotstand und Kriegen 
nimmt der Finanzsektor im wirtschaftlichen Gesamtgefüge eine Schlüsselfunktion ein. In seiner Rolle 
als Investor, Kreditgeber, Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, Risikomanager und Versicherer 
erzielt er Hebelwirkungen. Mit den globalen nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable 
Development Goals – SDGs) und den Klimazielen von Paris hat sich die internationale Gemeinschaft 
ehrgeizige Ziele gesetzt. Nach eigenen Schätzungen muss die Europäische Union allein zur Umsetzung 
der Klima- und Energieziele jährlich 180 Milliarden EUR an zusätzlichem Kapital mobilisieren. Ohne 
nachhaltig ausgerichtete öffentliche und private Investitionen wird diese gewaltige Aufgabe nicht zu 
stemmen sein. Jedoch reicht das Volumen Nachhaltiger Geldanlagen bislang bei Weitem nicht aus1, 
um diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen.  

Vor diesem Hintergrund unterstützen CRIC, das FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen), Ökofinanz 21 
und ÖGUT den EU-Aktionsplan Finanzierung Nachhaltigen Wachstums und die hierzu von der 
Europäischen Kommission im Juni bzw. August 2018 vorgelegten vier Gesetzesvorlagen: 

1. Entwicklung eines EU-Klassifikationssystems für nachhaltige Aktivitäten 
2. Nachhaltigkeitspflichten von institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern 
3. Einheitliche Referenzwerte für CO2-Benchmarks  
4. Verpflichtende Integration von Nachhaltigkeit in den Kundenberatungsprozess 

Insbesondere begrüßen wir, dass einige unserer langjährigen Forderungen zu Förderung, Transparenz 
und Qualitätssicherung Nachhaltiger Geldanlagen enthalten sind. Hierzu gehören verstärkte 
Offenlegungspflichten für Vermögensverwalter in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten sowie die 
verpflichtende Integration von Nachhaltigkeit in die Kundenberatung bei Finanzdienstleistern.  

Darüber hinaus sollten folgende Punkte zwingend Berücksichtigung finden: 

1. Zur Entwicklung eines EU-Klassifikationssystems für nachhaltige Aktivitäten 

a) Bestehende Erfahrungswerte, Expertise und Tools nutzen: Die Entwicklung der EU-
Taxonomie muss auf bereits geleisteten Arbeiten aufbauen und beispielsweise in den 
Mitgliedstaaten und europaweit bestehende Standards, Leitfäden, Klassifizierungssysteme 
und Zertifizierungen einbeziehen, um den Vorleistungen von in Bezug auf Nachhaltigkeit 
ehrgeizigen Marktakteuren Rechnung zu tragen und Erfahrungswerte effektiv zu nutzen. 
Auch die Frage, wie die angedachte spätere Anwendung der Taxonomie den etablierten und 
praxiserprobten nachhaltigen Anlagestrategien (z.B. Ausschlussstrategien, Best-in-Class, 
Engagement) gerecht werden kann, sollte nach Möglichkeit von Beginn an mitgedacht 
werden. Es ist von zentraler Bedeutung, den Mainstream-Markt zu erreichen, um mehr 
Marktvolumen für nachhaltige Investitionen zu generieren und damit die Hebelwirkung des 
Finanzmarktes effektiv zu nutzen. Die Aufgabe des EU-Gesetzgebers ist es, einen 

                                                           
1 Beispielsweise liegen die Anteile am Gesamtmarkt in Deutschland bei drei und in Österreich bei ca. acht 
Prozent, wie aus dem Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2018 des FNG hervorgeht. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
https://forum-ng.org/images/stories/Publikationen/fng-marktbericht_2018-online.pdf
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anspruchsvollen Rahmen zu setzen, in der Umsetzung jedoch Spielräume zu lassen – auch 
mit Blick auf nationale Besonderheiten. Die Taxonomie sollte die Innovationskraft des 
Marktes für die Entwicklung von Nachhaltigkeit befördern und nicht behindern. 

b) Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Nachhaltigkeitsakteure einbeziehen: Bei der 
Zusammensetzung der Sustainable Finance Platform muss gewährleistet sein, dass die Breite 
des vorhandenen -Wissens genutzt wird und die maßgeblichen Stakeholder adäquat 
einbezogen werden. Insbesondere sollten Wissenschaft, Zivilgesellschaft und 
Nachhaltigkeitsverbände ausreichend repräsentiert sein. Hierfür ist es auch wichtig, dass für 
diese Bereiche typische Rahmenbedingungen bereits im Bewerbungsprozess sowie im 
organisatorischen Set-Up Beachtung finden. 

c) Soziale und governance-bezogene Aspekte einbeziehen: Das Legislativpaket enthält bislang 
keine Angaben, wann und wie soziale und governance-bezogene Aspekte in die Taxonomie 
aufgenommen werden sollen. Dies sollte unbedingt geschehen und bereits jetzt konkret 
geplant werden. Zudem ist zu prüfen, welche weiteren ökologischen Herausforderungen 
adressiert werden müssen. 

Bei der Erstellung der technischen Evaluierungskriterien sind außerdem Wechselwirkungen 
zwischen ökologischen und sozialen Zielen zu berücksichtigen. Durch die einseitige 
Fokussierung und Verengung auf ökologische Themen oder allein den Klimawandel könnte 
auch die für die Umsetzung der Legislativpakete wichtige öffentliche Unterstützung leiden. 
Des Weiteren sollten bei der Entwicklung der Taxonomie nicht intendierte Wirkungen wie 
Rebound- und Lock-In-Effekte beachtet werden. 

d) Potenziellen Wettbewerbsverzerrungen entgegenwirken: Es muss darauf hingewirkt 
werden, dass Anbieter von Finanzprodukten auf Basis von Nachhaltigkeitsansätzen, die von 
der Taxonomie (noch) nicht abgedeckt werden, keine Benachteiligung erfahren. Hierfür sind 
Vorkehrungen für die Übergangsphase erforderlich, die sich an bestehenden Ansätzen und 
Marktgepflogenheiten orientieren.  

2. Nachhaltigkeitspflichten von institutionellen Investoren und Vermögens-
verwaltern 

Angaben zu genutzten nachhaltigen Anlagestrategien aufnehmen: Die Darstellung des 
Investitionsziels sollte auch Informationen zu den verwendeten nachhaltigen 
Anlagestrategien umfassen. Zudem sollte die Darstellung der Nachhaltigkeitsrisiken durch 
Nachhaltigkeitschancen ergänzt werden. Als Beispiel für einen bereits gut am Markt 
etablierten Standard sei hier der Eurosif Transparenzkodex (seit 2008) genannt. 

3. Einheitliche Referenzwerte für CO2-Benchmarks  

a) Weitere Nachhaltigkeitsaspekte adressieren: Die für CO2-Benchmarks geplanten 
Maßnahmen sollten auch auf andere Benchmarks mit Nachhaltigkeitsbezug ausgedehnt 
werden. Allein die von der EU im Rahmen der Taxonomie angestrebten sechs Umweltziele 
gehen über C02-Emissionen hinaus. Außerdem sind soziale und governance-bezogene 
Kriterien ebenso wichtig. 

https://forum-ng.org/de/transparenz/transparenzlogo.html
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b) Vergleichbarkeit durch Transparenzstandards gewährleisten: Die Offenlegungspflichten in 
Bezug auf Methodik und Investitionsziele sind richtig und wichtig. Hierfür sollten einheitliche 
Standards entwickelt werden, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. 

c) Transparenzstandards für konventionelle Benchmarks entwickeln: Um die nötige 
Breitenwirksamkeit für die Mobilisierung zusätzlicher Kapitalflüsse für die Nachhaltigkeitsziele 
zu erreichen, sollten auch konventionelle, von der Mehrheit der Investoren genutzte 
Benchmarks adressiert werden. Wenn eine mangelnde Harmonisierung der Referenzwerte 
für CO2-Benchmarks abschreckend wirkt, dann ist es auch wichtig, Transparenzstandards für 
Nachhaltigkeit – bzw. im ersten Schritt für CO2-Aspekte – für weitere Benchmarks zu 
entwickeln, um den Mainstream-Markt zu erreichen. 

4. Verpflichtende Integration von Nachhaltigkeit in den Kundenberatungs-
prozess 

Vorhandene Expertise nutzen: Die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden sollte 
planvoll, strukturiert und aufbauend auf den Erfahrungen von Marktakteuren erfolgen. Das 
bedeutet, dass bei der Umsetzung in den Nationalstaaten Empfehlungen der relevanten 
Akteure einbezogen werden sollten, die sich unter anderem auf eine Sammlung von 
Praxisbeispielen stützen können. 

Vorgaben regelmäßig überprüfen und anpassen 

Für die Inhalte und Ausgestaltung aller vier Gesetzesvorlagen gilt: Sie müssen kontinuierlich überprüft 
und bei Bedarf angepasst werden, um dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen, technologischen 
und branchenspezifischen Entwicklungen zu entsprechen. Innovationen und neue Erkenntnisse sowie 
Erfahrungswerte sollten zwingend einfließen. Insofern ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass für diesen 
Zweck mit Blick auf die Taxonomie ein eigenes Gremium – die Sustainable Finance Platform – 
geschaffen werden soll und teilweise Evaluierungen vorgesehen sind. Mit Blick auf Fragen der 
Überprüfung, Evaluierung und Anpassung sollte entschlossen und mit einem hohen Maß an Sorgfalt 
vorgegangen werden. 

Ausblick 

Die Organisationen, die diese Stellungnahme verfasst haben, werden die Debatte und den Prozess der 
Umsetzung in den Mitgliedsstaaten der EU weiterhin konstruktiv-kritisch begleiten und sich gerne mit 
den eigenen Erfahrungen und Kenntnissen einbringen. Der von der EU angestoßene Prozess ist wichtig 
und mit Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit ein zentraler Beitrag.  
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CRIC (Corporate Responsibility Interface Center) ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Ethik und 
Nachhaltigkeit bei der Geldanlage und versteht sich gleichermaßen als Informationsplattform und 
Kompetenzzentrum. Ziel der Aktivitäten von CRIC ist es, ökologischen, sozialen und kulturellen Aspekten in 
Unternehmen und der Wirtschaft mehr Gewicht zu verleihen. 

Mit mehr als 100 Mitgliedern vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist CRIC die größte 
Investorengemeinschaft zur ethisch-nachhaltigen Geldanlage im deutschsprachigen Raum. Die Schwerpunkte 
der Arbeit liegen in der Bewusstseinsbildung, dem Dialog mit der Wirtschaft (engl. Engagement) und der 
wissenschaftlichen Begleitforschung. CRIC wurde im Jahr 2000 gegründet. Der Vereinssitz ist Frankfurt am Main. 
Weitere Informationen unter www.cric-online.org. Kontakt Gesa Vögele, Mitglied der Geschäftsführung: 
g.voegele@cric-online.org.  

Das FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.) ist der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in 
Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Es repräsentiert über 175 Mitglieder aus dem 
deutschsprachigen Raum, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft einsetzen. Dazu zählen unter 
anderem Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungen, Finanzberater, Ratingagenturen, 
wissenschaftliche Einrichtungen und Privatpersonen. Das FNG fördert den Dialog und Informationsaustausch 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und setzt sich seit 2001 für die Qualitätssicherung und verbesserte 
rechtliche und politische Rahmenbedingungen nachhaltiger Investments ein. Es verleiht das Transparenzlogo 
für nachhaltige Publikumsfonds (seit 2008), gibt die FNG-Nachhaltigkeitsprofile (seit 2012) heraus und hat das 
FNG-Siegel, den SRI-Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds (seit 2015) entwickelt. Gemeinsam mit 
ÖGUT bietet das FNG die Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen für Finanzberater an. Außerdem erhebt das 
FNG seit 2005 jährlich den Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen, der Brancheninsidern, Journalisten, 
Wissenschaftlern und Politikern als Referenz dient, wenn es um aktuelle Daten zu Nachhaltigen Geldanlagen 
geht. Darüber hinaus ist das FNG Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes Eurosif. 

Weitere Informationen unter www.forum-ng.org. Kontakt: Angela McClellan, Geschäftsführerin, 
mcclellan@forum-ng.org.  

Die ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik ist eine unabhängige Non-Profit-
Organisation, die sich für eine nachhaltige Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Als Plattform 
für nachhaltige Entwicklung vernetzt die ÖGUT rund 90 Organisationen und Institutionen aus Wirtschaft, 
Verwaltung, Wissenschaft und Umwelt und verfügt so über beste Voraussetzungen, innovative Lösungen für die 
Herausforderungen der Gegenwart zu entwickeln und zu initiieren. Die sechs Themenfelder der ÖGUT sind: 
Energie, Gender & Diversität, Grünes Investment, Innovatives Bauen, Partizipation, Ressourcen & Konsum. Im 
Themenfeld Grünes Investment arbeitet die ÖGUT an der Stärkung bzw. Gestaltung eines nachhaltigen 
Finanzmarktes. Zentrales Anliegen der ÖGUT ist es, Bewusstsein für nachhaltiges Investieren und notwendige 
strukturelle Änderungen zu schaffen und damit die Quantität und Qualität dieser Anlageformen weiter zu 
erhöhen. Die ÖGUT leistet Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, erstellt anwendungsorientierte Studien, 
bietet Schulungen an und tritt für fördernde institutionelle Rahmenbedingungen ein. Ein weiterer wichtiger 
Schwerpunkt liegt in der Vergabe von Zertifikaten bzw. Gütesiegeln. 

Weitere Informationen unter www.oegut.at. Kontakt: Katharina Muner-Sammer, Wissenschaftliche 
Projektmanagerin, katharina.muner-sammer@oegut.at.  

Ökofinanz-21 e. V. ist ein bundesweites Netzwerk freier Beraterinnen und Berater. Wir verstehen uns als Lobby 
für Nachhaltigkeit an der Schnittstelle zwischen Produktanbietern und Menschen, die ihr Geld mithilfe anderer 
werthaltig anlegen und nachhaltig etwas bewirken wollen. Wenn unsere Welt nicht weiter ruiniert werden soll, 
wenn unsere Kinder und Enkel eine lebenswerte Zukunft haben sollen, müssen wir vieles ändern. Und mit Geld 
bewegen. Dazu vernetzen wir uns untereinander und mit anderen engagierten Menschen und Verbänden. 

Weitere Informationen unter www.oekofinanz-21.de. Kontakt: Ingo Scheulen, 1. Vorsitzender, 
info@oekofinanz-21.de.  
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